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4.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend die Benutzung der

Kaje in Kleinensiel.
Oldenburg , 1896 März 3.

Auf Grund des Artikels 9 K. 6 des Gesetzes vom
5 . December 1868 , betreffend die Organisation des Staats¬
ministeriums , erläßt mit Höchster Genehmigung das Staats¬
ministerium die nachfolgenden Bestimmungen über die Be¬
nutzung der staatlichen Kaje zu Kleinensiel:

8. 1.
Alle an der staatlichen Kaje zu Kleincnsiel anlcgeiiden

Schiffe sind de » über die Benutzung der Kaje getroffenen
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Bestimmungen und der Aufsicht des Aufsehers der Kaje

unterworfen . Die Führer und Mannschaften der obigen

Schiffe sind verpflichtet , den ihnen in dieser Beziehung vom
Aufseher zugehendcn Anweisungen unweigerlich Folge zu
leisten.

8. 2.

An der staatlichen Kaje dürfen , abgesehen von dem

Fährboot , Schiffe nur dann anlegcn , wenn ihnen dies im
einzelnen Falle von dem Aufseher gestattet wird.

8 - 3.

Uebertretungeu dieser Vorschriften werden mit Geld¬

strafen bis zu 150 ^ bestraft.

8. 4.

Beschwerden über Anordnungen des Hafenmeisters sind
bei dem Amte Butjadingen anzubringen , welches darüber
unter Vorbehalt der Beschwerde an das Staatsministerium,

Departement des Innern , entscheidet.

Oldenburg , 1896 März 3.

Staatsministerium.

Departement des Innern.

Jansen.

Tappenbeck.
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M 5.
Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Aenderung der

Bestimmungen wegen der Befreiung des zu landwirthschastlichen
und gewerblichen Zwecken bestimmten Salzes von der Salzabgabe.

Oldenburg , den 4 . März 1896.

Der Buudesrath hat in seiner Sitzung vom 13 . Fe¬
bruar d . I . beschlossen:

1. An Stelle der in den Bestimmungen , betreffend die
Befreiung des zu landwirthschastlichen und gewerb¬
lichen Zwecken bestimmten Salzes von der Salz¬
abgabe (Gesetzblatt für das Herzogthum Oldenburg,
Band 28 Seite 960 ffg .) unter Ziffer 2 ^ .s , bd
für das zur Viehfütterung bestimmte Salz aus
Steinsalz als Denaturirungsmittel vorgescbriebenen
b/g Prozent Eisenoxyd und ^ Prozent Wermuth-
pulver sind anzuwenden ^4  Prozent Eisenoxyd und
V4 Prozent Wermuthpnlvcr.

2 . Der erste Absatz in Ziffer 9 der gedachten Bestim¬
mungen erhält folgenden Zusatz:

„Bei Herstellung von Gewerbcbestellsalz kann
auch Steinsalz von einer Körnung bis zu Grau¬
pengröße zugelassen werden " .

Oldenburg , 1896 März 4.

Staatsministerium.

Departement der Finanzen.

Heumann.

Drive r.



.M. 6.
Bekanntmachung des Siaatsministeriums , betreffend Bestimmungen

über den Handel mit denaturirtem Branntwein.
Oldenburg , 1886 März 5.

Der Bnndcsrath hat in seiner Sitzung Vvm 27 . Fe¬
bruar d . I . den folgenden Beschluß gefaßt:

1. Die anliegenden Bestimmungen über den Handel
mit denaturirtem Branntwein werden mit der Maß¬
gabe genehmigt , daß sie am 1 . April 1896 in Kraft
treten.

2 . Diejenigen Gewerbetreibenden , welche bereits mit
denaturirtem Branntwein handeln und diesen Handel
fortsetzen wollen , haben die in Ziffer 2 der Anlage
vorgeschriebenen Anzeigen bis zum 20 . März 1896
einzureichen.

Oldenburg , 1896 März 5.
Staatsministerium.

Departement der Finanzen.
Heumann.

Driver.

Bestimmungen über den Handel mit denatu¬
rirtem Branntwein.

Auf Grund der M . 1 und 43o . des Gesetzes , betreffend

die Besteuerung des Branntweins , vom 16 . Jum 1895
wird hiermit Folgendes bestimmt:

1 . Auf den Kleinhandel mit denaturirtem Branntwein
findet Z. 33 der Gewerbeordnung keine Anwendung.

2 . Wer mit denaturirtem Branntwein handeln will,
hat dies 14 Tage vor Eröffnung des Handels der zustän-



dige » Steuerbehörde u »d der Ortspvlizeibchörde nuzumeldcu.
Ueber die erfolgte Aumeldung ertheilt die Steuerbehörde
eine Bescheinigung.

3 . Deuaturirter Branntwein , dessen Stärke weniger
als 80 Gewichtsprozente beträgt , darf nicht verkauft oder
feilgchalten werden.

4 . Wer mit denaturirtem Branntwein handelt , hat in
seinem Verkanfslocal an einer in die Auge » fallenden
Stelle und in deutlicher Schrift eine Bekanntmachung aus-
znhängen , wonach es verboten ist:

a ) denaturirten Branntwein , dessen Stärke weniger als
80 Gewichtsprozente beträgt , zu verkaufen oder feil¬
zuhalten ;

d ) aus denaturirtem Branntwein das Denaturirungs-
mittel ganz oder theilweise wieder auszuscheiden,
oder dem denaturirten Branntwein Stoffe beizu¬
fügen , durch welche die Wirkung des Denaturirungs-
mittels in Bezug auf Geschmack oder Geruch ver¬
ändert wird , und solchen Branntwein zu verkaufen
oder feilzuhalten.

5 . Der Handel mit denaturirtem Branntwein kann
seitens der Steuerbehörde untersagt werden , wenn That-
sachen vorliegen , welche die Unzuverlässigkeit des Gewerbe¬
treibenden in Bezug auf diesen Gewerbebetrieb wahrscheinlich
machen . Gegen die Entscheidung ist die Beschwerde an die
Directivbehörde und die oberste Landesfinanzbehörde zu¬
lässig . Die Entscheidung der letzteren ist endgültig . Von
jeder Untersagung ist der Ortspolizeibehörde Mittheilnng
zu machen.

6 . Die Beamten der Zoll - und Steuer - sowie der
Polizeiverwaltung sind befugt , in die Räumlichkeiten , in
welchen deuaturirter Branntwein feilgehalten wird , während
der üblichen Geschüftsstunden oder während die Räumlich¬
keiten dem Verkehr geöffnet sind , einzutrete » , den daselbst
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feilgehaltenen oder verkauften, denaturirten oder undcna-
turirten Branntwein zu untersuchen und Proben zum Zwecke
der Untersuchung gegen Empfangsbescheinigung zu entnehmen.
Auf Verlangen ist dem Besitzer ein Theil der Probe amt¬
lich verschlossen oder versiegelt zurückzulassen. Für die ent¬
nommene Probe ist Entschädigung in Höhe des üblichen
Kaufpreises zu leisten.

Die weitergehendcn Befugnisse, welche der Steuervcr-
waltung im K. 15 Absatz2 des Regulativs, betreffend die
Steuerfreiheit des Branntweins zu gewerblichen Zwecken
eingeraumt sind, werden hiervon nicht berührt.
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